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Deutsche Küstenwache: SDN fordert Umsetzung 

Konzept der Staatssekretäre unzureichend / Zusammenarbeit ausgesetzt 

(Husum) Seit nunmehr sechsundzwanzig Jahren – lange vor der Havarie der »Pallas« – bemüht sich 

die Schutzgemeinschaft Deutsche Nordseeküste (SDN) um eine mögliche Zusammenführung der für 

die Küstenregionen wichtigen Küstenwachfunktionen in einer gemeinsamen »Deutsche 

Küstenwache«, getragen vom Bund und den Küstenländern. 

Der Bund hat seine schwimmenden Kräfte 1994 in einem in Cuxhaven angesiedelten 

»Koordinierungsverbund Küstenwache« zusammengelegt und 2002 das Havariekommando als eine 

gemeinsame Einrichtung des Bundes und der Küstenländer für die Havariebekämpfung eingerichtet. 

Da jedoch nach wie vor alle Behörden ihre eigenen Zuständigkeiten und Strukturen behalten haben, 

kann von einer echten Deutschen Küstenwache mit umfassenden Kompetenzen, monokratischen 

Führungsstrukturen und vor allem Synergieeffekten nicht gesprochen werden. 

Als kommunaler Umweltverband hat die SDN vielfältige Initiativen auf Bundes- und Landesebene 

unternommen, um Politik und Verwaltung von der Zusammenführung der schwimmenden 

Einsatzkräfte, zunächst auf Bundesebene, zu überzeugen. Ein solcher Beschluss kann im 

Bundeskabinett ohne Änderung des Grundgesetzes erfolgen. Erst danach soll mit den Küstenländern 

über eine Einbindung ihrer Vollzugskräfte als gleichberechtigte Partner auf Augenhöhe gesprochen 

werden; hier wäre eine Grundgesetzänderung erforderlich. 

 

Die Parteien: als Opposition für die Küstenwache, als Regierung dagegen 

Obwohl viele Artikel in der Fachpresse die Notwendigkeit der Etablierung einer gemeinsamen 

Deutschen Küstenwache untermauern, hat es in den letzten Jahren kaum Fortschritte gegeben. Nach 

der Einrichtung des Havariekommandos – von der SDN als wichtiger Baustein im Küstenwachsystem 

bezeichnet – hat die Politik keine ernsthaften Beschlüsse in dieser Richtung mehr gefasst. 

Zwar hatten die heutigen Fraktionen der Regierungskoalition seinerzeit als Opposition jeweils Anträge 

in diese Richtung gestellt, in der Regierungsverantwortung jedoch lehnten die jeweiligen Fraktionen 

das Vorhaben stets ab. 

 

Staatssekretäre »beerdigen« Eckpunktepapier des Bundesinnenministers 

Als der jetzige und damalige Innenminister Thomas de Maizière im März 2010 ein sogenanntes 

»Eckpunktepapier« für die Zusammenfassung der schwimmenden Verbände auf Bundesebene 

vorlegte, war die Einigkeit in der Gegnerschaft bei den Verwaltungen auf Bundesebene »gravierend«. 
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Die Bundespolitik hat es nicht vermocht, hier eine eigene Position einzunehmen und anders zu 

entscheiden. 

Die norddeutschen Küstenländer verwiesen bei diesem Thema stets auf den damaligen 

niedersächsischen Innenminister Uwe Schünemann, der ebenso eine strikte Ablehnung vertrat, 

obwohl eine fachliche Befassung mit dem Thema nicht zu erkennen war. Dafür hat das Land achtzig 

Planstellen gestrichen und besitzt nur noch ein seegehendes Boot, das es sich mit dem Bundesland 

Bremen teilt. Auch Bremen hat stets auf seinen ureigenen Rechten zur Ausübung des allgemeinen 

und schifffahrtspolizeilichen Vollzugs bestanden, um danach einen Teil der Wasserschutzpolizei 

aufzulösen! 

Als Reaktion auf Thomas de Maizières Eckpunktepapier legten die Staatssekretäre der betroffenen 

Bundesministerien ein Einigungspapier mit Maßnahmen vor, die eine Küstenwache überflüssig 

machen sollten. In dieser »Cuxhavener Erklärung« heißt es unter anderem: 

  Einrichtung einer Bundesleitstelle im Gemeinsamen Lagezentrum-See mit einem Zentralen 

Kontaktpunkt, 

 Ausweisung gemischter Besatzungen von Bundespolizei und Zoll – soweit sinnvoll – auf den 

Schiffen der Fischereiaufsicht und der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung,  

 Entwicklung gemeinsamer Einsatzkonzepte auf See, 

 Zusammenführung der Aus- und Fortbildung einschließlich Nachwuchsgewinnung,  

 Zentralisierung der Bereederung, insbesondere der Technik, Logistik und Instandhaltung. 

Aus Sicht der SDN ist es zwar sinnvoll, diese Maßnahmen durchzuführen, aber von einer 

Küstenwache mit einer gemeinsamen monokratischen Führung, in der die Bereiche »Safety« und 

»Security« für die Sicherheit eine Staates abgedeckt werden, sind diese Vorschläge meilenweit 

entfernt.  

Auch mit dem Hinweis, es gebe inzwischen das gemeinsame Havariekommando von Bund und 

Küstenländern als Einsatzleitung im Falle »komplexer Schadenslagen« sowie das Maritime 

Sicherheitszentrum, lehnte die Bundesregierung bisher Forderungen nach einer Zusammenlegung der 

verschiedenen Dienststellen zu einer gemeinsamen Küstenwache ab. 

 

Grundgedanke einer Küstenwache nicht verstanden? 

An dieser Haltung ist zu erkennen, dass die Verwaltungen Änderungen grundsätzlich ablehnen und 

ausschließlich mit Gegenargumenten agieren. Ebenso erhärtet sich der Verdacht, dass die 

Philosophie einer Küstenwache seitens ihrer Gegner nicht verstanden worden ist. Man erkennt nur die 

Aufgaben der Havariebekämpfung und vernachlässigt bei der Betrachtung das »vorsorgende 

Element« der Schadens- und Unfallverhinderung. Bei diesem Thema stellt sich nicht die Frage: 

Havariekommando ODER Küstenwache, sondern die Zielrichtung lautet: eine Küstenwache mit 

umfassenden präventiven Aufgaben im Bereich von Safety und Security, in der das 

Havariekommando einen wichtigen Baustein darstellt. Das bedeutet: ein gemeinsames, vorsorgendes 

und unfallbekämpfendes System mit mehreren Komponenten und Einsatzstufen. Daher hat sich die 

SDN auch stets für die Integration des so wichtigen Havariekommandos in eine Küstenwache 

ausgesprochen. 
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Der Steuerzahler könnte einen zweistelligen Millionenbereich pro Jahr sparen  

Ebenso fällt auf, dass bei Anfragen oder Erklärungen nur das Bundesministerium für Verkehr und 

Infra-struktur (BMVI) reagiert und in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, obwohl »Security«-Fragen 

in der Zuständigkeit des Innenministers liegen. Bei der täglichen Arbeit im derzeitigen 

»Koordinierungsverbund Küstenwache« und bei der Erstellung von Einsatzkonzepten wiederum 

verhalten sich die nachgeordneten Behörden bemerkenswert »neutral«.  

Gleiches gilt für die Zollverwaltung und das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 

Forsten (BMFL). Letztere sind zwar nicht direkt für derartige Fragen zuständig, sie sind aufgrund ihrer 

Tätigkeiten und Anwesenheit auf den Meeren jedoch ein unverzichtbarer Bestandteil einer 

gemeinsamen Küstenwache. Das zeigt sich in der wichtigen Zusammenarbeit zwischen Bundespolizei 

und Zoll. Schließlich werden auf Länderebene Sicherheitsfragen auch vom Innenminister und nicht 

von den Verkehrsministern bearbeitet. Und der Profiteur wäre ohnehin der Bundesfinanzminister, da 

bei einer Zusammenlegung von Personal, Ausbildung und gemeinsamer Materialbeschaffung und -

bewirtschaftung erhebliche Summen eingespart werden würden. Die SDN spricht von einem 

zweistelligen Millionenbereich pro Jahr.  

»Dass es jedoch im Sinne der Effizienz und der begrenzten Haushaltsmittel durchaus Sinn macht, 

über eine gemeinsame Küstenwache sowie über eine gemeinsame Bereederung der Bundesschiffe 

und eine bessere Koordination (auch mit weiteren Stellen wie den Küstenländern) nachzudenken, 

zeigen unter anderem die Beschlüsse des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages aus 

der 17. Wahlperiode (…),« so heißt es dann auch richtigerweise in der Vorbemerkung zur Kleinen 

Anfrage von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN,  Drucksache 18/5850. 

 

Eine Leitstelle, die nicht leitet 

Die Verwaltung weist auf die Zuständigkeiten aufgrund der jetzigen Verwaltungsstrukturen hin und hält 

die Eckpunkte der Cuxhavener Erklärung für ausreichend. Betrachtet man die Punkte jedoch näher, 

kommen Zweifel hinsichtlich der Effizienz und der Wirksamkeit im Alltag auf. So ist die Bundesleitstelle 

zwar offiziell etabliert, hat jedoch keine Führungsfunktion, es gibt keine Auftragsbeschreibung oder 

Dienstanweisungen. Die Leiterin kann nicht in die originären Zuständigkeiten der beteiligten 

Bundesbehörden eingreifen. Wieso ist es dann eine »BundesLEITstelle«? 

 

Freiwillige Zusammenarbeit schon wieder ausgesetzt 

Auch der Einsatz von gemeinsamen Besatzungen wirft derzeit Fragen auf. Dieser an sich vernünftige 

Vorschlag findet seine Grenzen im allgemeinen Arbeitsrecht. Es mussten zunächst Beamte gesucht 

werden, die sich freiwillig daran beteiligen wollen, da die jeweiligen Behörden ihre eigenen 

Zuständigkeiten behalten, also auch die Personalhoheit. Dank der Flexibilität des Personals von 

Bundespolizei und Zoll hat dieses System funktioniert. Doch nun hat die Bundespolizei die 

Zusammenarbeit aufgrund der aktuellen politischen Lage für zunächst drei Monate ausgesetzt, da ihre 

Beamten im Rahmen der grenzpolizeilichen Aufgaben ihre Kollegen in Bayern verständlicherweise 

unterstützen müssen. Und schon funktioniert das beschriebene System nicht mehr, da die getrennten 

Zuständigkeiten und Verantwortungen Vorrang gegenüber Verwaltungsvereinbarungen haben. 

Ähnlich verhält es sich bei den »gemeinsamen« Einsatzkonzepten«. Das BMVI und BMFL haben sich 

zwar marginal an der Erstellung beteiligt, ihre Einsatzkräfte aber nicht in diese eingebunden. »Die von 

Bundespolizei und Zollverwaltung erarbeitete ›Gemeinsame Einsatzkonzeption von Bundespolizei und 

Zoll für die maritime Aufgabenwahrnehmung‹ bildet das Kernstück der gemeinsamen operativen 
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seeseitigen Einsatzorganisation von Bundespolizei und Zoll. Sie ist die Grundlage für die gemeinsame 

Einsatzplanung«, heißt es in der Beantwortung der Kleinen Anfrage. 

Mit Strukturänderung und monokratischer Führung ist das allerdings nicht vergleichbar. Im Rahmen 

des Grundgesetzes können die Behörden sich nur im Rahmen von »Amtshilfe« und »Organleihe« 

unterstützen. Diese Begriffe unterliegen im verwaltungsmäßigen Handeln allerdings nur begrenzten 

Möglichkeiten und sind nicht auf Dauer ausgelegt. Es ist daher zu hoffen, dass die begonnene 

gemeinsame Ausbildung und Fortbildung weiterhin durchgeführt wird. Hier wurden bisher gute 

Ergebnisse verzeichnet. 

 

Gemeinsame Beschaffung würde sich auch bei Schiffen lohnen 

Und die Zentralisierung der Bereederung ist angesichts der zukünftigen Haushaltssituation und der 

aktuellen Lage eine unbedingte Voraussetzung. Gerade auf diesen Bereich sollten die 

Haushaltspolitiker mehr Aufmerksamkeit legen als bisher. Die unterschiedlichen Schiffstypen 

generieren Kosten, die es in Zukunft zu vermeiden gilt. Hier sollten nach dem Prinzip der »Bausteine« 

die verschiedenen Aufgaben im schifffahrtspolizeilicher Vollzug berücksichtigt und die Schiffe 

entsprechend ihrer Spezialaufgaben modulhaft ausgerüstet werden. Die derzeit laufenden Planungen 

für die Ausschreibungen lassen erkennen, dass wiederum jede Verwaltung für sich plant, da die 

derzeitigen gesetzlichen Regelungen dieses auch verlangen. Bei einer einheitlichen Küstenwache 

würde allerdings eine gemeinsame Grundsatzplanung mit Spezialisierung erfolgen. Das erscheint 

kostengünstiger als das jetzige System.  

Die verschiedenen Behörden besitzen teilweise unterschiedliche Schiffstypen für die Hohe See und 

den Flachwasserbereich, und eine Diversifizierung wird auch zukünftig erforderlich sein. Gleichwohl 

könnten hier die teilweise zuständigen Bundes- und Landesdienststellen zumindest in der 

Beschaffung kostensparend zusammenarbeiten. Denn schließlich sind sie alle immer noch deutsche 

Behörden! 

In der erwähnten Kleinen Anfrage der Grünen sind fast 350 Millionen Euro für Neubauten vorgesehen, 

noch nicht bekannt sind die Summen für die dringend erforderlichen Neubauten der Bundespolizei. 

Diese Summen erfordern in der momentanen haushälterischen Lage eine neue Betrachtungsweise in 

der Planung und Beschaffung. Nun soll es für das Jahr 2016 eine Evaluierung des 

Küstenwachverbundes geben. Das wäre dann die dritte angekündigte »Evaluierung« vor einer Wahl. 

Bei den letzten Evaluierungen hatte es seitens der Verwaltung immer geheißen: »Das bestehende 

System hat sich bewährt!«  

 

Hans von Wecheln 

Vorstandssprecher und Leiter der Arbeitsgruppe Küstenwache der SDN 

im Januar 2016 
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